
Kaufvertrag

abgeschlossen zwischen

Vor- & Zuname Geburtsdatum

Adresse Personalausweisnummer, 
ausstellende Behörde

Telefonnummer

In der Folge als "Verkäufer" bezeichnet, einerseits,

und

Vor- & Zuname Geburtsdatum

Adresse Personalausweisnummer, 
ausstellende Behörde

Telefonnummer

In der Folge als "Käufer" bezeichnet, andererseits, wie folgt:

Hersteller

I. Kaufgegenstand

Typenbezeichnung Fahrgestellnummer/FIN

Motornummer behördl. Kennzeichen Farbe derzeit/ Originalfarbe

erstmalige Zulassung Kilometerstand derzeit Kilometerstand tatsächlich

Anzahl bisherige Halter Hubraum Leistung in PS/KW

occ.eu/at



Der Verkäufer verkauft hiermit an den Käufer das unter Vertragspunkt II. näher
beschriebene Fahrzeug und der Käufer kauft dieses Fahrzeug vom Verkäufer.

Als Tag der Übergabe bzw. Übernahme des Kaufgegenstandes in den physischen Besitz
und Genuss des Käufers wird der                                                vereinbart.
Voraussetzung für die Übergabe des Kaufgegenstandes ist die vollständige Bezahlung des
Kaufpreises spätestens mit der Übergabe.

Der Verkäufer verpflichtet sich, den Kaufgegenstand in jenem Zustand zu übergeben, wie
er von dem Käufer besichtigt bzw. wie er anlässlich der Besichtigung/Probefahrt vereinbart
wurde samt der unter Vertragspunkt IV. zugesagten Eigenschaften des Fahrzeugs.

Der Verkäufer verpflichtet sich anlässlich der Übergabe dem Käufer

Der einvernehmlich vereinbarte Kaufpreis beträgt

in €

II. Kaufpreis

Betrag in Worten

Die Bezahlung des Kaufpreises erfolgt wie folgt:

III. Kaufabrede/Übergabe

den Typenschein den Zulassungsschein

das Serviceheft Stück Schlüssel

Zubehör, Sonderausstattung, Literatur, weitere Unterlagen etc. wie folgt

zu übergeben.

Mit der Übergabe des kaufgegenständlichen Fahrzeuges gehen sämtliche Rechte
und Pflichten sowie Lasten und Gefahren vom Verkäufer auf den Käufer über.

occ.eu/at



Der Verkäufer sichert dem Käufer weiters Folgendes zu:

Dem Käufer ist der Kaufgegenstand bekannt, er hat ihn eingehend besichtigt/Probe gefahren
und seinen Zustand ausdrücklich zur Kenntnis genommen.

Der Kaufgegenstand wird, in dem wie von dem Käufer besichtigten Zustand verkauft, so wie
er liegt und steht und wie es anlässlich der Besichtigung/Probefahrt mit dem Verkäufer
vereinbart wurde.

Der Verkäufer leistet Gewähr dafür, dass er alleiniger Eigentümer des kaufgegenständlichen
Fahrzeuges ist und das Fahrzeug frei von Lasten oder Rechten Dritter in das Eigentum des
Käufers übergeht.

IV. Gewährleistung

Der Kaufgegenstand hat matching numbers.

Anmerkungen:

Der Kaufgegenstand befindet sich im originalen Zustand.

Anmerkungen:

Der Kaufgegenstand verfügt über den vom Hersteller original eingebauten Motor.

Anmerkungen:

Der Kaufgegenstand wurde regelmäßig von einer zertifizierten Fachwerkstätte
gewartet und hat daher keinen Wartungsstau.

Anmerkungen:

Der Kaufgegenstand hat noch die Originalherstellerlackierung.

Anmerkungen:

Der Kaufgegenstand ist unfallfrei.

Anmerkungen:

Die Übergabe des Kaufgegenstandes erfolgt ohne die Zusicherung von
bestimmten Eigenschaften und ohne Gewähr seitens des Verkäufers.

Da es sich um einen Kaufvertrag zwischen Privaten handelt, vereinbaren die
Parteien darüber hinaus den Ausschluss jeglicher Gewährleistungsansprüche.
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Es wird auf Folgendes hingewiesen:

Der Kaufgegenstand ist ausreichend typisiert und für den ordnungsgemäßen Straßen-
und Betriebsgebrauch bestimmt.

Für den Fall, dass das kaufgegenständliche Fahrzeug nicht für den Straßenverkehr
zugelassen ist, verpflichtet sich der Käufer das Fahrzeug unverzüglich, spätestens
innerhalb von 3 Werktagen ab Übergabe, ab- oder umzumelden. Für die in dieser Zeit
entstehenden Schäden am Kaufgegenstand haftet ausschließlich der Käufer.

Der Verkäufer kann vom gegenständlichen Kaufvertrag zurücktreten, wenn der Käufer
das kaufgegenständliche Fahrzeug nicht spätestens 10 Tage nach dem vereinbarten
Übergabetermin bezahlt und übernimmt. Darüber hinaus wird ein Rücktrittsrecht von
gegenständlichem Kaufvertrag einvernehmlich ausgeschlossen.

Der Kaufvertrag unterliegt ausschließlich österreichischem Recht unter Ausschluss
des UN-Kaufrechts.

Ort, Datum Ort, Datum

Bis zur vollständigen Zahlung des Kaufpreises bleibt der Kaufgegenstand im Eigentum des
Verkäufers.

V. Aufschiebende Bedingung

VI. Hinweise

Dieser Kaufvertrag wird in zwei Ausfertigungen errichtet, von denen die Parteien jeweils ein
Original dieser Vertragsurkunde erhalten.

VII. Ausfertigungen

Verkäufer Käufer
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Fachliche Ausarbeitung des Vertrags von



Basis
OCC-Teilkasko

Komfort
OCC-Vollkasko

Premium
OCC-Vollkasko

PLUS
 

Glasbruch

Vandalismus

Parkschäden

Wertvorsorge

Brand, Explosion

Diebstahl und Raub

Transportmittelunfall 

Versicherungsschutz auf Fähren

Allgefahrendeckung (wahlweise)

Zusammenstoß mit Tieren aller Art

Abschleppkosten nach Schadenfall

Schäden durch selbst verschuldete Unfälle
(auch bei Teilschuld)

Sturm, Hagel, Blitzschlag, Überschwemmung,
Felssturz, Erdrutsch, Lawinen, Leitungswasser,
Hochwasser

Mitgeführte Sachen (Verlust und Beschädigung
persönlicher Dinge)

OCC.Assekuradeur

(inkl. Be- und Entladeschäden)

30% 30% 50%

Unsere Kasko
im Überblick.
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